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BETEILIGUNG TRÄG4ER ÖFFENTLICHER BELANGE - Immissionsschutz
hier: Vollzug des Baugesetzbuches

. Gemeinde Dasing

@:16. Änderung FNP Wohnbauflächen Taiting“.
1. (frühzeitige) Beteiligung, Entwurfsfassung 25.07.2023

@ Frist für die Stellungnahme (LRA-intem) 04.09.2023

Träger öffentlicher Belange (gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB): Immissionsschutz
Name des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Telefon)

Johannes Sumperl, Umweltschutzingenieur
Tel.. 08251/92-476; E-Mail: johannes.sumperl@lra——aic-fdb de
Landratsamt Aichach--Friedberg Münchner Straße 9, 86551 Aichach
Ü Keine Äußerung

_Ü Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen. die den o. g. Plan berühren können. mit Angaben des Sachstandes
Ü Ziele der Raumordnung und Landesplanung. die eine Anpassungspicht nach 5 1 Abs. 4 BauGB auslösen

Ü Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen

@ Rechtsgrundlagen

DIN 18005-1:2002-07 mit Beiblatt 1 vom Mai 1987
TA Luft 2021, BlmSchG mit zugehörigen BlmSchV's, RLS 90 und RLS 19

Möglichkeiten der Übewvindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

- Abwägung der Gemeinde
- Berücksichtigung der angesprochenen lmmissionskonikte im Rahmen der Aufstellung des nachge—

lagerten Bebauungsplanverfahrens

. Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Gegen die 16. Änderung des FNP bestehen aus immissionsschutzfachlicher Sicht
keine grundsätzlichen B__edenken. Zur Vollständigkeit wird auf folgende Punkte hingewiesen, die ab-
gewoqen und spätestens im Rahmen des zugehörigen Bebauungsplanes klargestellt und konkretisiert
werden sollten:

- Allgemein: Da (noch) kein Parallelverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes durchgeführt
wird, ist eine detailliede immissionsschutzfachliche Prüfung derzeit nicht möglich.
Zum Beispiel kann zu den durch das Wohngebiet voraussichtlich entstehenden Fahr-/Parkverkehr
keine weitere Beurteilung stattnden, da die Erschließung, die Zufahrtswege und ggf. eingeplante
Parkplätze nicht ersichtlich sind (9 wird dann im Rahmen des B-Planes berücksichtigt; vgl. aktuelle
Rechtsprechung bzgl. Lärmemissionen PKW).

- Luftreinhaltung l Geruchsimmissionen: Die Beurteilung zur Luftreinhaltung, insbesondere zu Ge—
ruchsimmissionen, kann nur überschlägig zur geplanteh Fläche erfolgen. Eine detaillierte Prüfung
wäre nur mit einem Plan der Baufelder möglich.
Überschlägig betrachtet sind die Abstände zu größeren aktiven Tierhaltungen In Taiting selbst (Pfer-
dehaltung Flurnr. 761/2, 762/2, 327; ggf. Flurnr. 49 Tierbestand unbekannt; ggf. Flurnr. 42
Tierbestand unbekannt), in Latzenhausen und Bitzenhofen (z.B. Flurnr. 1058, 1060) ausreichend
groß und es sind erfahrungsgemäß keine unzulässigen Geruchsimmissionen zu ewvarten. Auch die
Abstände zum Fahrsilo auf Flurnr. 366 sind mit knapp 90 m ausreichend. Zudem ist festzuhalten,
dass mit der umliegenden rechtskräftigen Bebauungsplänen 39, 51 und 26 schon bestehende Wohn-
nutzungen (festgesetzte WA) vorhanden sind. Zu den ggf. noch aktiven Tierhaltungen auf Flurnr. 49
und 42 ist festzuhalten, dass hier nähere lmmissionsorte bereits vorhanden sind und sich die vorlie-
gende FNP-Änderung hauptsächlich auf die nördlichen Teilbereiche von Flurnr. 373 (sowie Flurnr.
374 und 374/1)be2ieht. Der südöstliche Teilbereich von Flurnr. 373 ist bereits im gültigen FNP als
Wohnbaufläche gekennzeichnet, siehe Skizze. Im Rahmen des ausstehenden B-Planes sollten die
Nutzungen von Flurnr. 49 und 42 jedoch zur Vollständigkeit geklärt werden.
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PLANZEICHNUNG IN DER RECHTSGÜLTIGEN FASSUNG VOM 09.03.2010

Gewerbelärmimmissionen: im direkten Umfeld (im Dreieck zwischen St.-Emeran-Sfr. und Zahlinger
Str.) rund um die aufgeplante Fläche sind der ulB keine wesentlich störenden und relevanten Gewer-
bebetriebe bekannt oder vorhandene Gewerbebetriebe liegen weiter entfernt mit bereits näher
liegenden lmmissionsorten im WA (z.B. im B-Plan 39).
Verkehrslärmimmissionen: Abstände zu relevanten stark befahrenen Straßen oder Zugstrecken sind
ausreichend groß, keine Überschreitungen zu ewvarten.
Windkraft-Konzentrationsflächen: Planungen von Nachbargemeinden, auf die die neuen Wohnbau-
fl'a'chen in Taiting Einfluss haben könnten sind der ulB nicht bekannt, da z.B. zu Afnger oder
Friedberger Konzentrationsflächen jeweils näher liegende bestehende Wohnbebauungen vorhanden
sind. -

Sonstiges: Der bestehende B-Plan 39 Am Scheuringer Berg“ wird nun auch in den FNP eingearbei-
tet als Wohnbauäche. .

Ort, Datum Unterschrift, Dienstbezeichnung
Aichach, 18.08.2023 Johannes Sumperl, Umweltschutzingenieur
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